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Ministerialbekanntmachungen.

[11| I1I. Im Anschluß an unsere Bekanntmachung vom 5. März 1910 — Re-
gierungsblatt S. 51 — wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß der
Bezirksausschuß für den III. Verwaltungsbezirk gemäß § 8 des Krankenversicherungs-
gesetzes eine Neufestsetzung des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter,
gemäß § 10 des Unfallversicherungsgesetzes für Land= und Forstwirtschaft eine solche
des durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes land= und forstwirtschaftlicher Arbeiter
und gemäß § 34 Abs. 2 Ziff. 2 des Invalidenversicherungsgesetzes eine solche
des durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes für die in der Land= und Forstwirt-
schaft beschäftigten Personen vorgenommen hat.
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